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L’instrument pour l’enquête sur la protection de l'enfant BeLuA 2.0
Avec un excursus en matière de protection de l’adulte
L’instrument pour l’enquête « Berner und Luzerner Abklärungsinstrument zum Kindesschutz » (BeLuA) est un outil 
d’enquête apprécié par de nombreux services et autorités, qui peut être utilisé soit dans son intégralité, soit par extraits. 
De l’avis des auteur-e-s, il a modifié le domaine des enquêtes et amélioré la qualité de ces dernières. Après une dizaine 
d’années, cet instrument a été retravaillé, mais sa structure fondamentale et son organisation ont été maintenues en 
tant qu’éléments éprouvés. Dès lors, cet article examine tout d’abord l’instrument existant depuis 2015 et aborde 
dans un deuxième temps les modifications introduites en 2025. S’y ajoute un excursus sur l’instrument pour l’enquête 
en matière de protection de l’adulte « Luzerner Abklärungsinstrument zum Erwachsenenschutz 2.0 ».

Lo strumento per la valutazione del bene del minore BeLuA 2.0
Con un excursus sulla protezione degli adulti
Lo strumento di valutazione «Berner und Luzerner Abklärungsinstrument zum Kindesschutz» (BeLuA) è apprezzato 
da molti servizi e autorità e può essere impiegato in toto o in parte. Secondo gli autori ha cambiato la situazione degli 
accertamenti e ne ha migliorato la qualità. Dopo circa dieci anni, lo strumento è stato rielaborato, pur lasciando inalte-
rati gli elementi di maggior successo, quali l’impostazione di base e la struttura. Questo contributo illustra quindi innan-
zitutto gli elementi dello strumento che esistono dal 2015 e, a seguire, descrive le modifiche apportate a partire dal 
2025. Il contributo si conclude con un excursus sullo strumento lucernese di valutazione per la protezione degli adulti 
«Luzerner Abklärungsinstrument zum Erwachsenenschutz 2.0».

Das Berner und Luzerner Abklärungsinstrument (BeLuA) ist ein in vielen Diensten und Behörden geschätztes Abklä-
rungsinstrument, das vollumfänglich oder auszugsweise angewendet wird. Es hat die Abklärungslandschaft nach Auf-
fassung der Autor:innen verändert und Abklärungen qualitativ verbessert. Nach rund zehn Jahren wurde das Instru-
ment überarbeitet, wobei die Grundstruktur und der Aufbau nach wie vor als bewährte Elemente bestehen blieben. 
Daher beleuchtet der Aufsatz zunächst das seit 2015 bestehende Instrument und geht in einem zweiten Schritt auf die 
Änderungen ab 2025 ein. Hinzu kommt ein Exkurs zum Luzerner Abklärungsinstrument zum Erwachsenenschutz 2.0.
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I. Das Abklärungsinstrument seit 2015

A. Entwicklungsphase
1. Ausgangslage

2014/2015 für den Kindesschutz ein Abklärungsinstru-
ment entwickelt, das Berner und Luzerner Abklärungs-
instrument zum Kindesschutz (BeLuA). Entwickler:in-
nen des Instrumentes waren die Professor:innen Andrea 

-
fessionelle Team, bestehend aus den Fachrichtungen 
Soziale Arbeit, Psychologie, Soziologie und Jurispru-
denz, entwickelte zusammen mit Praxispartner:innen 
ein Instrument, welches einerseits die Kriterien für eine 
Kindeswohlgefährdung in den Mittelpunkt stellte und 
zugleich den Fokus auf den zivilrechtlichen Kindes-
schutz legte. Im Einzelnen standen folgende vier Ein-
schätzungsaufgaben im Zentrum:  

: Ist das Kind bzw. sind die 
Kinder in der gegenwärtigen Situation hinreichend 
vor einer unmittelbaren Verletzung ihres Wohlerge-
hens geschützt – oder müssen Sofortmassnahmen 

: Bedarf das Familiensystem dau-
erhaft einer externen Unterstützung oder Interven-
tion, damit es zu keiner Gefährdung des Kindeswohls 

3) Hilfeplanung: Falls Unterstützungsleistungen oder 
Interventionen erforderlich sind: Welche sind erfor-

: Sind rechtliche Kindesschutz-
massnahmen erforderlich, um die geeignete Unter-

2. Ausrichtung und Ziel des Abklärungsinstrumentes

Das Instrument fokussiert zunächst die forschungs-
- und 

Schutzfaktoren in den Prozess der Abklärung. Diese kri-

, Ein Instrument zur Abklärung 

Kindesschutzmassnahmen. Daraus ergibt sich ein auf 
die Kriterien der Kindeswohlgefährdung ausgerichte-

Abklärung im zivilrechtlichen Kindesschutz entwickelt 
-

fragen, welche das Instrument zu beantworten vermag, 
sind folgende: 

des zivilrechtlichen Kindesschutzes)
2. Welches sind die Merkmale im Fall, die auf eine er-

-
-

-
lichen Massnahmen sind notwendig, damit die Kin-
deswohlgefährdung und deren unterschiedlichen 

-

Das Berner und Luzerner Abklärungsinstrument bietet 
folglich eine Orientierung für die Kriterien der Kindes-

-
-

trument, welches danach fragt, was abgeklärt werden 
soll und wie die abklärende Person zu einer Empfehlung 
zuhanden der Kindes-
kommt. Im Unterschied zu anderen Instrumenten fo-
kussiert es damit nicht den Prozess an und für sich und 
legt sich nicht auf ein methodisches Konzept fest. Folg-
lich ist das Berner und Luzerner Abklärungsinstrument 
auch anwendbar auf entscheidungsorientierte, prozess- 
bzw. interventionsorientierte, dialogisch-systemische, 
familienratsähnliche etc. methodische Modelle. Daraus 
ist ein -

-

 entstanden. Durch die Anwendung des 
Instrumentes wird letzten Endes Sicherheit durch Ver-
fahren insofern garantiert, als dass das standardisier-
te Verfahren die Qualität hinsichtlich des Ergebnisses 

Stand der Wissenschaften der Sozialen Arbeit und der 
Forschung über Risiko- und Schutzfaktoren orientiert. 
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3. Aufbau des Abklärungsinstrumentes2

Der Aufbau des Instrumentes und dessen Leitfragen zeigen sich wie folgt:

Abbildung 1: Aufbau des Abklärungsinstrumentes

Bei der Überprüfung des  (1) 
geht es jeweils darum, anhand einer überschaubaren 
Liste von Kriterien sicherzustellen, dass das Kindes-
wohl in der aktuellen Situation und für den Zeitraum der 
Abklärung ausreichend gewährleistet ist. Diese Über-
prüfung steht am Anfang des Instrumentes, weil sie 

zu prüfen ist, andererseits diese auch im Abklärungs-
prozess immer wieder bedeutsam werden kann, weil 
sich eine Fallsituation zuspitzt und Sofortmassnahmen 
geprüft werden müssen.2

Die  (2) beruht sodann auf der eigent-
lichen Abklärung im Kontakt mit den Betreuungsperso-
nen, dem Kind sowie weiteren Personen, die zur Verdich-

Fokus liegt hier weitestgehend auf mehrfach validierten 
Risiko- und Schutzfaktoren, welche von den Entwi-

, Ein Instrument zur Abklärung des 

Hauri, A., Jud, A., 

ckler:innen zusammengetragen und für das Instrument 
systematisiert wurden. Von den abklärenden Personen 
wird an dieser Stelle erwartet, dass sie entscheiden, in-
wiefern ein Risiko- oder Schutzfaktor (nicht) erfüllt ist. 
Diese Zuweisungsdiagnostik bedeutet hingegen nicht, 
dass eine Kindeswohlgefährdung automatisch besteht. 

-
scheinlichkeit, dass eine Kindeswohlgefährdung vor-
liegt. Folglich wäre hier der Risikofaktor erfüllt, unab-
hängig von der im nächsten Schritt zu prüfenden Frage, 
inwiefern die psychische Erkrankung Auswirkungen 

es – wie bereits oben dargelegt – ausschliesslich um 
forschungsbasierte Wahrscheinlichkeiten. Das Abklä-
rungsinstrument setzt an dieser Stelle auf eindeutige 

ausführliche Ankerbeispiele, welche (alters- und ent-
-

nen liefern und auch weitere Literatur-

Kindesschutz. Das Berner und Luzerner Abklärungsinstrument in der 

3  Gesamteinschätzung und Empfehlung
3.1   Einschätzung des Kindeswohls

3.2  Minimale Kriterien zur Gewährleistung des Kindeswohls 
und Ressourcen zur Problemlösung

3.3  Einschätzung von Problemlösungsideen, Empfehlungen von
Hilfeleistungen und Hinweise zur Kooperation

3.4  Prüfung von behördlichen Massnahmen

3.5  Prüfung verfahrensrechtlicher Anordnungen

3.6  Empfehlung

2  Situationsanalyse 

1  Überprüfung des sofortigen Handlungsbedarfs Ist das Kind unmittelbar gefährdet?

Welche Risiko- und Schutzfaktoren 
deuten auf eine Gefährdung hin?

Besteht eine 
Kindeswohlgefährdung, welche 
Hilfen und welche behördlichen 
Massnahmen sind nötig?

LeitfrageTeile
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Als Abschluss der Situationsanalyse sind Willensäusse-
rungen des Kindes festzuhalten. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass die Sichtweise des Kindes explizit eingeholt 
und das Kind angemessen und altersentsprechend an der 
Abklärung mitwirken konnte.

Auf den hier zusammengetragenen Einschätzungen zu 
Risiko- und Schutzfaktoren, die eine längerfristige Be-

Ge-
 (3) auf. Ihr Ziel ist zunächst die Beur-

teilung, ob das Kindeswohl – unter Berücksichtigung der 
eruierten Risiko- und Schutzfaktoren – in der Gegenwart 
und/oder der absehbaren Zukunft gefährdet ist, sodass 
eine externe Unterstützung des Familiensystems oder 
eine Intervention notwendig ist. Kommen die abklären-
den Fachpersonen zum Schluss, dass eine Gefährdung 
vorliegt, prüfen sie anschliessend systematisch den ge-
nauen Bedarf an Unterstützungsleistungen. Mit einer 
systemischen Methodik würde die Ressourcenorientie-

benennen diese gegenüber der Familie und suchen ge-
meinsam mit ihr nach vorhandenen Ressourcen in der 
Familie oder im Umfeld der Familie, die genutzt werden 

Ressourcen fehlen oder nicht ausreichen, prüfen die 
Fachpersonen weitere Unterstützungsleistungen, die zur 
Abwendung der Gefährdung geeignet, erforderlich und 

zur Gewährleistung des Kindeswohls für jedes Gefähr-
dungselement. Diese als Ziele formulierten Mindestan-

was im Minimum erfüllt sein muss, um die Gefährdung 
im jeweiligen Gefährdungselement zu beheben. Erst 
auf diese – vom rechtlichen Instrumentarium des Kin-

einem weiteren Teil die Auseinandersetzung mit der 

Einschätzung des Kindeswohls und der erwogenen Un-

welche Massnahme. Diese Entscheidung begründen die 
Fachpersonen entlang vorgegebener Kriterien. Bei Emp-
fehlung einer Beistandschaft beschreiben sie zuletzt, 
über welche Kompetenzen die Beistandsperson für eine 

-
nen vorgegebene Kompetenzbereiche zur Orientierung.

B. IT-Umsetzung als Webapplikation

Angesichts der zunehmend sich digitalisierenden Ge-
sellschaft und damit auch des Berufslebens haben die 
Entwickler:innen das Instrument nicht nur in einer ana-
logen Version entwickelt, sondern dieses auch digital 
zugänglich gemacht. Daraus ist die schweizweit erste 
Webapplikation für die Abklärungen im zivilrechtlichen 
Kindesschutz entstanden, welches die einzelnen Schrit-
te miteinander verknüpften, die eruierten Risiko- und 
Schutzfaktoren (automatisch) im Überblick darstellten 
und den generierten Text automatisch in eine Berichts-
vorlage überführte. Die seit 2015 bestehende Webappli-
kation wurde 2019 – in Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich  – 
weiterentwickelt.

C.  Anwendung des Instrumentes und Hinweise 
zur Methodik

1. Praktische Anwendung und Hinweise

Die Anwendung und Umsetzung des Berner und Luzer-
ner Abklärungsinstrumentes bedarf in der Regel einer 

einerseits Schulungen angeboten, andererseits haben 
die Entwickler:innen auch mit einem Buch , das gleich-
zeitig Anleitung und Nachschlagewerk ist, Informatio-
nen zur Anwendung einem breiten Publikum zur Verfü-
gung gestellt. Im Buch werden zunächst die Abklärungen 
im zivilrechtlichen Kindesschutz aus einer sozialarbei-
terisch-rechtlichen Perspektive dargelegt und auch 

-
sprächsführung mit Kindern, Umgang mit Glaubhaftig-
keit, Wahrnehmungsfehler, Interventionsorientierung) 
gegeben. In einem zweiten Teil wird auf das Instrument 
und die einzelnen Schritte vertieft eingegangen (siehe 
im Überblick oben I.A.3.) und auch die Anforderungen 
an die Webapplikation sowie die Implementation des 
Instrumentes in der Organisation beleuchtet. Im dritten 
Teil werden das Abklärungsinstrument und die Anker-
beispiele (siehe Fussnote 4) alters- und entwicklungs-

Ankerbeispiele werden weit über den Kreis des zivilen 
Kindesschutzes geschätzt, indem sie Einschätzungen für 

-

-
schutz. Das Berner und Luzerner Abklärungsinstrument in der Praxis, 
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-
ter-/Väterberatungen, Kindesschutzgruppen, Schulso-
zialarbeit, Lehrpersonen, Institutionen (zur Aufnahme 
des Instruments in der Praxis siehe nachfolgend unter 
D).

D. Praxisaufnahme und Forschungsbefunde

Die Praxisaufnahme erfolgte unterschiedlich. Auf der 
einen Seite fanden sich Organisationen, die sich zum 
Berner und Luzerner Abklärungsinstrument explizit be-
kannten, weil sie dadurch die Chance sahen, dass die 

der Kanton Zürich (mit Ausnahme der Stadt Zürich), in 
welchem das Amt für Jugend- und Berufsberatung das 
Instrument auf Wunsch der Mitarbeitenden der Kinder- 

und dieses grossmehrheitlich positiv von kjz und KESB 
aufgenommen wurde.  Eine Qualitätssteigerung von Ab-
klärungen geht selbstredend auch damit einher, dass mit 
einem Instrument nicht Zeitressourcen gespart werden 

wurde immer wieder angemerkt: Die Qualitätssteige-
rung bedeutet, dass weiterhin genau bzw. genauer ab-
geklärt werden muss, was in der Regel nicht kompatibel 
ist mit der Einsparung von Zeitressourcen. 

Die Qualität und die Sinnhaftigkeit des Instrumentes 
-

zung in Bezug auf die verfügbaren Ressourcen für die 
Implementierung und die Anwendung wurde hingegen 
teilweise kritisch betrachtet. Im Rahmen einer SNF-Stu-
die  wurde das Berner und Luzerner Abklärungsinstru-
ment zum Kindesschutz und dessen Implementierung 
in der Praxis beforscht. Die Studie zeigte, dass der Wert 
eines Abklärungsinstruments nur teilweise von dessen 
inhaltlicher Qualität (z.B. der Validität des Instruments 
bei der Vorhersage künftiger Misshandlungen) abhängt, 
sondern dass bei der Einführung eines Abklärungsins-
truments auch die Prozesse innerhalb der Organisation 
und das konkrete Vorgehen der Abklärungspersonen 

zhweb/bilder-dokumente/themen/familie/kindesschutz/fachauf 

siehe auch: das Interview mit der Projektleiterin in 
D.

in Child Protection: A Conceptual Framework of Internal and Ecological 

unterstützt werden sollten. Zudem forderten einzel-
ne KESB von den Abklärungsdiensten die Verwendung 
einer von ihnen vorgegebenen Berichtsvorlage, was die 
Anwendung des Berner und Luzerner Abklärungsinstru-
ments zum Kindesschutz erschwerte.

Die genannten Aspekte führten dazu, dass das Inst-
rument in vielen Diensten partiell angewendet wurde. 
Einerseits wurde es teilweise beschränkt auf besonders 
komplexe Fälle, teilweise wurde es zur Plausibilisierung 

es jedoch in die (bestehenden oder neu entwickelten) 
organisationsinternen Abklärungen implementiert, so 
dass Teile des Berner und Luzerner Abklärungsinstru-
mentes ausdrücklich (mit urheberrechtlichem Verweis) 
oder implizit ganz oder vereinfacht übernommen wur-
den.

Abklärungsinstrumentes in anderen standardisierten 
Abklärungsmodellen, so z.B. im 

-systemische Kindeswohl-

sowie die Situationsanalyse, die Gesamteinschätzung 
und die Empfehlung übernommen bzw. empfohlen 
wurde.

-
-

klärungsinstrumentes zur fachlichen Unterlegung der 
Falltriage übernommen.

Zu guter Letzt wurde die im Berner und Luzerner Ab-
klärungsinstrument zum Kindesschutz entwickelte 
Struktur und/oder die Auswahl der Risiko- und Schutz-
faktoren auch in anderen Beiträgen übernommen, so 
namentlich im vom Schweizerischen Verband der Be-

herausgegebenen Leitfaden für Berufsbeiständinnen 

 
-

(KJD) des Kantons Basel-Stadt, welcher die Ankerbeispiele des Berner 
und Luzerner Abklärungsinstrumentes zum Kindesschutz verwendet 
(E-Mail-Austausch mit der Autorenschaft).

 Vgl. 
Prozessmanual Dialogisch-systemische Kindeswohlabklärung, Bern, 
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und Berufsbeistände - und 
Erwachsenenschutz. , in den Einschätzungshilfen zur 
Früherkennung von Kindeswohlgefährdungen für Fach-
personen im Frühbereich (0–5 Jahre) des Kantonalen 
Jugendamts Bern -
desschutz .

Vergleich zur expliziten und impliziten Verwendung in 
der Praxis eher als überschaubar zu beurteilen. Es wur-
den rund 50 Lizenzen für Organisationseinheiten in der 
Schweiz verkauft. 

Daraus darf gefolgert werden, dass das Berner und Lu-
zerner Abklärungsinstrument in der Praxis angekom-
men ist und sich in seiner vollumfänglichen oder teilwei-
sen Anwendung zu bewähren scheint. Das ist erfreulich 
und nicht selbstverständlich, da Abklärungsinstrumente 
immer auch eine Änderung von eingeübten Routinen im 

Fehleranfälligkeit von ausschliesslich erfahrungsba-
sierten Abklärungen scheint sich die Praxis aber den-
noch auf Standardisierungen hinzuzubewegen. Dadurch 
werden eine Gleichbehandlung, eine gemeinsame Spra-
che, eine hohe Nachvollziehbarkeit, Forschungsbasie-

Massnahmen und damit Transparenz und Qualitätssi-
cherung begünstigt.

E. Neuausrichtung?

Aufgrund der soeben beschriebenen Ausgangslage er-
schien eine Neuausrichtung des Instrumentes nicht als 
angezeigt. Der Impuls für eine solche ergab sich durch 
die Webapplikation selbst. Diese wird per Ende 2025 

auf welcher die Webapplikation entwickelt wurden, er-
setzt werden müssen und die Webapplikation neu gebaut 

 -
stände. Systematik und Wissensbausteine für die Mandatsführung, 

 

 <https://www.kja.dij.be.ch/de/start/umfassender-kindesschutz/frueh 
erkennung-von-kindeswohlgefaehrdung.html>, hier wurden sowohl 

Schutzfaktoren zumindest z.T. übernommen.

 Hauri A. & Jenzer, R. -

werden muss. Mit dieser Ausgangslage verknüpft stellte 
sich selbstredend grundsätzlich die Frage, ob nicht an-
gesichts der technischen Entwicklung, insb. hinsichtlich 

neu gedacht und entwickelt werden müsste. Im Rahmen 
dieser vertieften Auseinandersetzung mit (aktuellen) 

im Kindesschutz sind wir zum Schluss gekommen, dass 
im Moment von einer Neuentwicklung Abstand zu neh-

Entwicklungen, welche Programme mit künstlicher In-
telligenz anstossen, im Moment zu wenig absehbar sind, 
sich grundlegende datenschutzrechtliche Fragen stellen, 
aber auch dass der Einsatz und die Fehleranfälligkeit von 
künstlicher Intelligenz zur Einschätzung einer Kindes-
wohlgefährdung im Moment zu hoch eingeschätzt wird, 
als dass damit eine rechtliche, sozialarbeiterische und 
ethisch vertretbare Weiterentwicklung im Rahmen einer 

Mit dem Wegfall der Webapplikation erschien uns eine 
Neuausrichtung des Berner und Luzerner Abklärungs-
instrumentes zum Kindesschutz insofern angezeigt, als 
dass wir nicht mehr in der Logik der Webapplikation 
denken mussten, sondern dass wir das Instrument vom 
Endprodukt, dem Abklärungsbericht, her weiterentwi-

Situationsanalyse zur Gesamteinschätzung und dann 
zum Bericht zu gelangen, haben wir den Bericht als 
Endprodukt verwendet, in dem die bisherige, bewährte 
Struktur implementiert ist. Mit anderen Worten werden 
die genannten Schritte bereits in der Berichtsvorlage be-
arbeitet. Unerlässlich dafür bleibt aber die Konsultation 
der publizierten Ankerbeispiele.

II.  Das Berner und Luzerner Abklärungs-
instrument zum Kindesschutz 2.0 
ab 1. März 2025 – Berichtsvorlage 
und Anleitung

A. Ausgangslage

Ausgangspunkt für das Berner und Luzerner Abklä-
rungsinstrument zum Kindesschutz 2.0 ist somit der 
Abklärungsbericht. Die Berichtsstruktur ist für alle Inte-
ressierten in einer Wordvorlage zugänglich. Mit ihr ver-
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-
vorlage, die auch Nutzungshinweise beinhaltet.  

B. Aufbau der Berichtsvorlage

Der Aufbau der Berichtsvorlage zeigt sich in der Grob-
struktur wie folgt: 

2. Empfehlung zuhanden der KESB
3. Allgemeines (Auftrag und Inhalt Gefährdungsmel-

Massnahmen, Informationsquellen, Abklärungspro-
zess)

4. Sachverhalt allgemein
- und 

Schutzfaktoren
6. Sichtweise des Kindes
7. Übersicht Risiko- und Schutzfaktoren
8. Gesamteinschätzung des Kindeswohls (Einschät-

zung des Kindeswohls bzw. der Kindeswohlgefähr-

11. Beistandsperson und dringliche Aufgaben

KESB
13. Besprechung der Abklärungsergebnisse mit den Be-

C. Hinweise zur Struktur im Allgemeinen

Wer mit dem Berner und Luzerner Abklärungsinstru-
ment vertraut ist, wird erkennen, dass sich die Struktur 
und die innere Logik nicht verändert hat. Die Kernbe-
reiche -

 
bleiben bestehen. Wie bereits in der ersten Version ist 
der nicht im Bericht enthalten. 
Dieser ist nach wie vor bedeutsam und zu beachten, ge-

sind die diesbezüglichen Indikatoren fallentsprechend 
 und entspre-

werden: <https://www.bfh.ch/de/forschung/forschungsprojekte/ 
 

arbeit/ueber-uns/institute/sozialarbeit-und-recht/kindes-und-
erwachsenenschutz/abklaerungstools/>.

 -
schutz. Das Berner und Luzerner Abklärungsinstrument in der Praxis, 

chende Anträge an die KESB zu stellen. Demgegenüber 

-
. In der Situationsanalyse sind anhand 

der bekannten Merkmale Fall, Kind, Betreuungssitua-
tion, Betreuungsperson und Familiensystem die Risi-
ko- und Schutzfaktoren sowie die manifesten Gefähr-
dungsformen zu bearbeiten und es ist zu beurteilen, ob 

die Übersicht eingetragen. Diese Übersicht war bisher in 
der Webapplikation, jedoch nicht im Bericht vorhanden. 

-
klärende Person sowie die Lesenden den Überblick zu 

-
-

einschätzung des Kindeswohls mitberücksichtigt wur-
den. Selbstredend geht es bei der Übersicht nicht darum, 
rein quantitativ anhand der Anzahl Risiko- und Schutz-
faktoren Rückschlüsse auf das Kindeswohl zu ziehen, 
sondern die Wirkung der Risiko- und Schutzfaktoren auf 
das Kind und das Zusammenwirken der einzelnen Ri-
siko- und Schutzfaktoren insgesamt herauszuarbeiten 
und die Folgen für das Kind aufzuzeigen. Die Empfehlun-
gen zuhanden der KESB

D. Mindestanforderungen und Hilfen im Besonderen

Ein wenig anders strukturiert wurden die Mindestan-

Sie stehen nach wie vor im Kontext der Gesamtein-
schätzung, bei der die (Aus-)Wirkungen der Risiko- und 

-
urteilt werden und eine Kindeswohlgefährdung geprüft 
wird. Diese erste grundlegende Einschätzung wird so-
dann prognostisch insb. mit der Nullhypothese beurteilt, 
d.h. der Frage wie sich diese Situation für das Kind ohne 

ist zu prüfen, welche Aspekte der Kindeswohlgefähr-

Gefährdungselementen zusammen zu bündeln sind. 

psychische Erkrankung eines Elternteils), an die Perso-
nen (insb. bei verschiedenen Gefährder:innen) oder aber 
auch selbständig aus der Gefährdung entwickelt werden 
(z.B. Schule, Tagesbetreuung). Diesbezüglich hat sich in 
der Weiterentwicklung nichts verändert. 
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Abbildung 2: Von der Gesamteinschätzung zu den Gefährdungselementen (aus: Hauri, A., Jud, A., Lätsch, D. & Rosch, D. (2021), S. 92).

-
dungselemente werden sodann wie bisher mit der Min-
dest- oder Minimalvariante  verknüpft, mit der Frage 
also, welche Mindestanforderungen zur Gewährleistung 
des Kindeswohls künftig sichergestellt oder erfüllt sein 
müssen. Sie sind dann positiv zu formulieren. Danach 

 Zur 
unmittelbaren Verknüpfung wird in der 2.0-Version ge-
rade hier auch die Einschätzung bzw. die Beurteilung der 

Zur Mindest- oder Minimalvariante siehe 
-

Siehe hierzu die Beispiele in der nachfolgenden Tabelle.

Merkmale
der

Betreuungs-
personen

Merkmale
des Kindes

Merkmale der
Betreuungs-

situation

Merkmale
der

Betreuungs-
personen

des

Problemlösungs-
ideen

Minimales Kriterium
zur Gewährleistung 
des Kindeswohls 

Gefährdungs-
element 1 xx

xx

xx xx

xx

xx

xx xx

Gesamteinschätzung

Gefährdungs-
element 2

Minimales Kriterium
zur Gewährleistung 
des Kindeswohls 

Problemlösungs-
ideen
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9.1 Gefährdungselement 1: Zeitweise fehlende Aufsicht des Kindes

9.1.1 Folgende Mindestanforderun-
gen zur Gewährleistung des Kindes-
wohls müssen künftig sichergestellt 
(oder  erfüllt) werden (Zielformulie-
rung)

Wichtig ist hier, dass einerseits konkret herausgearbeitet wird, wer was zu 
tun hat, damit das Kindeswohl ausreichend gewährleistet ist. Dabei sind es 
ausschliesslich Mindestanforderungen (Eingriffssozialrecht!).  

Beispiel:

Die sorgeberechtigten Eltern haben ab sofort die dauerhafte Betreuung des 
 2-jährigen Kindes durch eine nüchterne, vertraute und verlässliche Betreuungs-
person ausreichend sichergestellt.

9.1.2 Wer hat welche Problemlö-
sungsideen (inkl. Hilfen)?

Hier sollten alle vorhandenen Lösungsvorschläge eingebracht werden, 
 einerseits um aufzuzeigen, welche Lösungen das System zu entwickeln 
 vermag, andererseits auch um die Beiträge der Beteiligten zu würdigen.

Beispiel:

– Die Mütter-/Väterberatung schlägt eine SPF vor. 

– Der Vater könnte sich vorstellen, dass er einen Kollegen anruft, bevor er das Haus 
verlässt, damit dieser das Kind betreut. 

– Die Mutter würde sich eine punktuelle Babysitterin zu Hause wünschen. 

– Die abklärende Person schlägt vor, dass die Betreuung des Kindes während der 
beruflichen Abwesenheit der Kindesmutter durch eine externe Betreuungsperson 
sichergestellt wird (Tageseltern oder Kita).

9.1.3 Welche Problemlösungsideen 
(inkl. Hilfen) tragen aus Sicht der Ab-
klärenden kurz- und mittelfristig zur 
Ziel erreichung bei? Inwiefern ist zu 
erwarten, dass die Betroffenen diese 
Hilfen umsetzen? 

Beispiel: 

Wir beurteilen die Lösungsideen wie folgt:

– Die Lösungsidee des Vaters erscheint zu unsicher, insbesondere weil der Sucht-
druck ihm erfahrungsgemäss regelmässig nicht ermöglicht, noch Absprachen zu 
treffen und diese einzuhalten.

– SPF erscheint uns nicht geeignet, weil der Vater grundsätzlich die Fähigkeiten hat, 
mit seinem Kind umzugehen. Zudem ist dadurch keine durchgängige Betreuung 
des Kindes sichergestellt.

– Eine regelmässige Betreuung durch eine externe Betreuungsperson erscheint 
sinnvoll, die Eltern wären mit einer externen Betreuung grundsätzlich einver-
standen, wehren sich jedoch aufgrund der Mehrkosten dagegen. 

Abbildung 3: Gefährdungselemente

Daraufhin folgt das nächste Gefährdungselement. Bei 
einfacheren Fällen dürfte nicht selten ein Gefährdungs-
element ausreichend sein, wohingegen es bei komplexe-
ren Fällen regelmässig mehrerer Gefährdungselemente 
bedarf.

Das Kapitel endet mit einer Aussage darüber, welche 
-

zubehalten sind. 

E. Die behördlichen Massnahmen im Besonderen

-
wohlgefährdung nicht ausreichend mildern, sind be-

im Berner und Luzerner Abklärungsinstrument zum 
Kindesschutz 2.0 zwei konzeptuelle Änderungen hin-
sichtlich der (Rest-)Gefährdung und Ziele für die be-
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-
nismässigkeitsprüfung.

1. (Rest-)Gefährdung und Ziele

-

Massnahmen notwendig. Zeichnet sich ab, dass das 

erforderlich. In diesem Fall ist zunächst die (Rest-)Ge-
fährdung zu bestimmen. Aus der (Rest-)Gefährdung 
sind die Ziele abzuleiten. Diese sind als Mindestanfor-

-
-

-
nahme erreicht werden soll. Dabei gibt es unterschied-
liche Konstellationen: 

 sein wie die Mindestanfor-

(siehe Abbildung 3) und zwar dann, wenn es aus Sicht 
-

ideen gibt. Dann verbleiben die Ziele dieselben. 
Anders stellt sich die Situation dar, wenn mit den Pro-

-
mildert wurden, beispielsweise weil die Tagesbetreu-
ung freiwillig installiert werden kann, aber dennoch 
hinsichtlich des regelmässigen Schulbesuchs eine 
Gefährdung vorliegt. Dieser (Rest-)Gefährdung muss 

begegnet werden. Daher sind für diese nun die Min-
destanforderungen in Form von Zielen zu stellen. Mit 
anderen Worten ergeben sich die Ziele an dieser Stelle 
anhand der über die Subsidiarität herausgearbeiteten 
(Rest-)Gefährdung.
Diese (Rest-)Gefährdung kann durchaus auch neu ge-

, indem sie für die -
nahmen zusammengenommen wird z.B. besondere 
Befugnisse gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB in den Berei-
chen Schule, medizinische Versorgung etc. Die Ziele 

-über-

-

Massnahme hinsichtlich Voraussetzungen und Wirkun-

2. Verhältnismässigkeitsprüfung

Die soeben aufgrund der (Rest-)Gefährdung (neu) for-
mulierten Ziele (A, B, C) werden in einem nächsten 
Schritt der Verhältnismässigkeitsprüfung unterzogen. 
Aufgrund der Felderfahrung zeigt sich immer wieder, 
dass diese Prüfung als anspruchsvoll beurteilt wird und 
daher auch schwerfällt. Das Berner und Luzerner Abklä-
rungsinstrument zum Kindesschutz 2.0 hat die Verhält-
nismässigkeitsprüfung in den drei Aspekten Eignung, 
Erforderlichkeit und angemessene Zweck-Mittel-Rela-
tion einfacher strukturiert und umformuliert. 

Für die Verhältnismässigkeitsprüfung sind im Einzelnen 
folgende Aspekte zu begründen:

1) Eignung
geeignet um das in A/B/C umschriebene Ziel zu er-
reichen, weil …

-
liche Massnahme (  und den 

-

Massnahme, weil … 

-
re Massnahmen gäbe (z.B. Erziehungsbeistandschaft 
mit Rat und Tat statt mit Vertretungsbefugnissen), 
andererseits ob auch Alternativen zu Kindesschutz-
massnahmen ausreichend wären (z.B. statt Bei-

-Mittel-  Das Interes-
-

des bzw. der Eltern mit der vorgeschlagenen Mass-
nahme ist überwiegend bzw. gerechtfertigt, weil ... 

-

 Vgl. 

<https://www.bfh.ch/de/forschung/forschungsprojekte/ 
 

arbeit/ueber-uns/institute/sozialarbeit-und-recht/kindes-und-
Hauri, A., Jud, 

Abklärungsinstrument zum Kindesschutz, in: Rosch/Fountoulakis/
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der Kindeswohlgefährdung andererseits (z.B. starke 
Massnahme des Aufenthaltsbestimmungsrechts-
entzuges (für die Eltern) im Verhältnis zur Kindes-
wohlgefährdung aufgrund von Karies). Bildlich ge-
sprochen geht es darum, dass der Staat nicht mit 

auf Spatzen (hier: geringe Gefährdungslage) schiesst. 
Kommt man zum Schluss, dass die Massnahme an 
dieser Stelle nicht überwiegend bzw. gerechtfertigt 
ist, dann ist die gesamte Massnahme unverhältnis-
mässig und (im Moment) nicht durchführbar. 

F. Die Beistandsperson im Besonderen

Wie bisher bietet auch das Berner und Luzerner Abklä-

eine Einschätzung über die (wünschbaren) Fähigkeiten 
einer Beistandsperson festzuhalten. Abklärenden, die 
sich vertieft mit der Fallsituation befassen, dürfte es ein-
fach fallen, diese Einschätzung vorzunehmen, welche 
sodann hilfreich für den Matchingentscheid der KESB 
bzw. der Berufsbeistandschaft sein dürfte. Im aktuali-
sierten Instrument wird dieser Aspekt ergänzt, indem 
einerseits auch der Vorschlag der involvierten Personen 
für eine bestimmte Beistandsperson festgehalten wer-
den kann, aber auch ausgewiesen wird, welche dringli-
che Aufgaben aus Sicht der Abklärenden die Beistands-
person bei Mandatsaufnahme unbedingt wahrnehmen 
muss.

G. Partizipation der Beteiligten im Besonderen

Die Sichtweise des Kindes wird einerseits bei der Situ-
-

sichtlich der Risiko- und Schutzfaktoren. Zudem sind die 

damit selbstredend mit dem Kind, sicherlich ab dem 

Berner und Luzerner Abklärungsinstrument 2.0 Ab-
-

welche weitere Aspekte im Rahmen der Stellungnahme 
wie Gesprächsatmosphäre, Gemütsstatus des Kindes etc. 
miteinschliesst. Dieser Miteinbezug am Ende der Abklä-

-
prüfung der Abklärenden und dient damit der Qualitäts-

sicherung und transparenten Arbeitsmethodik gegen-

Damit ist selbstredend der Bedarf an Partizipation, ins-
besondere des Kindes, nicht abgedeckt. Die Frage der 
Partizipation, deren Zielsetzung und Umsetzung sowie 
wer darüber bestimmt, wer wie partizipiert,  stellt sich 
in jedem Verfahrensschritt. 

III.  Exkurs: Das Luzerner Abklärungs-
instrument zum Erwachsenenschutz 
2.0

Neben dem Berner und Luzerner Abklärungsinstrument 
-

rungsinstrument zum Erwachsenenschutz, das gerade 
hinsichtlich der Webapplikation, aber auch einzelner 
Schritte Ähnlichkeiten zum Berner und Luzerner Ab-
klärungsinstrument zum Kindesschutz aufweist. Dieses 
wurde ebenfalls 2014/2015 von Daniel Rosch und Patrick 

-
applikation ist die oben in Kapitel II umschriebene Aus-
gangslage dieselbe. Mit denselben Argumenten wurde 
daher auf eine Neuentwicklung verzichtet und ebenfalls 
die Berichtsvorlage ins Zentrum gestellt. 

Im Unterschied zum Kindesschutz ist der Erwachsenen-

(alternativen) Instrumenten, wie Patientenverfügung, 
Vorsorgeauftrag, gesetzliche Vertretungsrechte, Auftrag 
und Vollmacht nach Obligationenrecht etc. viel stär-
ker auf die technische Passung und Subsidiarität aus-

-
renzierungen insbesondere in den Aufgabenbereichen 
vornimmt bzw. vornehmen muss, um der geforderten 
Prüfung der Subsidiarität ausreichend Rechnung zu tra-
gen, konnte in der 2.0-Version insofern vereinfacht wer-
den, als dass die Subsidiaritätsprüfung in den Aufgaben-
bereichen in einem separaten Dokument ausgewiesen 

Hauri, A., Jud, A., 

 Z.B. eine fremdbestimmte Partizipation, die festgelegt wird durch die 
Abklärenden oder aber Partizipation als Koproduktion mit dem Kind 
selbst.

 Siehe den Abdruck in: 
Luzerner Abklärungsinstrument zum Erwachsenenschutz, in: Rosch/
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werden.

Das Luzerner Abklärungsinstrument basiert nach wie 
vor – mangels mehrfach validierten Forschungsergeb-
nissen für das Gebiet des Erwachsenenschutzes – auf 
dem biopsychosozialen Modell, das sich bewährt. Die 
bereits für das Abklärungsinstrument erwähnten Än-

Mindestanforderungen gelten für die 2.0-Version sinn-
gemäss. Im Unterschied zum Berner und Luzerner Ab-
klärungsinstrument zum Kindesschutz arbeitet das Lu-
zerner Abklärungsinstrument zum Erwachsenenschutz 
auch mit methodischen Techniken. So ist bisher bereits 
eine Netzwerkkarte implementiert und in der 2.0-Ver-
sion wird zusätzlich ein Zeitbalken  integriert, um auch 

-
nen. 

IV. Schlussfolgerungen und Ausblick
Mit dem Berner und Luzerner Abklärungsinstrument 
zum Kindesschutz 2.0 wollen wir einen weiteren Beitrag 
zu einer guten bzw. noch besseren Praxis leisten. Mit der 
direkten Arbeit am Endprodukt, also am Abklärungsbe-

-
dung vereinfacht wurde. Damit verbleibt das Instrument 
auch unabhängig von generativer künstlicher Intelli-
genz, mit der durchaus eine künftig Kombinierbarkeit 

-
bleibt die Arbeit mit den Risiko- und Schutzfaktoren und 
den Ankerbeispielen. Dies ist aus unserer Sicht für einen 
qualitativ hochstehenden Abklärungsprozess zwingend 

- 
und Schutzfaktoren, rechtlich, sozialarbeiterisch und 
ethisch korrekt zu erfassen und zu bearbeiten und zu-
gleich die Fehlleistungen der künstlichen Intelligenz zu 
überwachen ist Zukunftsmusik, die wir aber weiter auch 
für die Abklärungen im zivilrechtlichen Kindesschutz 
beobachten. Insofern bleibt auch die 2.0 Version ein Brü-
ckenschlag zwischen Forschung, Theorie und Praxis. Wir 

-
weise.  

 <https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/ueber-uns/institute/ 
sozialarbeit-und-recht/kindes-und-erwachsenenschutz/ 
abklaerungstools/>.

 Auf der Basis von Pantucek, P.

 Gerne an andrea.hauri@bfh.ch oder daniel.rosch@hslu.ch.
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